
Spesenordnung des Judokwai Elz-Hadamar-Limburg 2000 e. V. gültig ab 01.01.2021

Die Auszahlung von Spesen setzt eine genehmigte, spesenbegünstigte Tätigkeit für den Judokwai voraus. 

Genehmigungen werden vom Vorstand - bzw. im Rahmen ihres Ressorts - von den zuständigen Ressortleitern erteilt. 

Als spesenbegünstigte Tätigkeit werden die Teilnahme an Mannschaftsmeisterschaften sowie alle  vom Vorstand

für notwendig erachteten Vereinsreisen angesehen. Zur Auszahlung werden nur ordnungsgemäß ausgefüllte 

Reisekosten-Abrechnungsformulare des Judokwai - versehen mit den erforderlichen Unterschriften - anerkannt. 

Die Auszahlungen erfolgen nur durch den Schatzmeister des Judokwai oder einen Beauftragten.

Es ist grundsätzlich die kostengünstigste Variante zu wählen.

Als Auslagenersatz gelten folgende Höchstbeiträge:

a) Bahn : zur Zeit keine Erstattung. Antrag auf Zuschuß beim Vorstand möglich.

b) Flugzeug : zur Zeit keine Erstattung.

c) Kfz : Mit Genehmigung des zuständigen Vorstands- / Präsidiumsmitgliedes werden bei Fahrten mit dem eigenen oder

zur Nutzung überlassenen PKW, dessen Kosten der Vereinsreisende trägt, EURO 0,15 pro km erstattet. 

Der Satz erhöht sich auf EURO 0,20 pro Kilometer bei Mitnahme von mindestens zwei weiteren spesenberechtigten 

Personen.

d) Tagegelder : Für die Betreuung von Jugendmannschaften werden Spesenpauschalen gezahlt. Pro Mannschaft sind maximal

drei Betreuer spesenbegünstigt. Spesenpauschalen werden nach unten stehender Tabelle gezahlt.

Wird Verpflegung oder Teilverpflegung gewährt, ist die Spesenpauschale zu kürzen.

Die Reisetage müssen in das entsprechende Feld eingetragen  und in der Gesamtspalte ausgewiesen werden.

Für die Betreuung von Seniorenmannschaften werden keine Spesenpauschalen gezahlt.

e) Über- zur Zeit keine Erstattung. Antrag auf Zuschuß beim Vorstand möglich.

nachtungs- 

kosten :

Unvollständig oder nicht ausgefüllte Tagegeldabrechnungen werden nicht bearbeitet.

Spesenpauschale Tage
Kürzung ÜN inkl. 

Frühstück EURO 4,50
Tage EURO

5,00 EURO entfällt

5,00 EURO entfällt

5,00 EURO entfällt

Übertrag auf Vorderseite

6 bis 14 Stunden

Tagegelder

Reisen

über 24 Stunden

14 bis 24 Stunden


